
 
 

Nachtrag zu den Änderungen des LUPK-Reglements (LUPK-Reglement) vom 
12. Dezember 2013  

Art. 6  Freiwillige Risikoversicherung 

6.1 Versicherte, welche das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können die 

Risikoversicherung nach der Beendigung der obligatorischen Versicherung durch einen Vertrag 

mit der LUPK für längstens zwei Jahre weiterführen. 

6.2 Die Bestimmungen dieses Reglements finden auf die freiwillige Risikoversicherung sinngemäss 

Anwendung. Es gelten folgende Abweichungen: 

a. Das Altersguthaben bleibt bei der LUPK und wird verzinst. Es erfolgen keine 

Altersgutschriften. 

b. Die versicherte Person bezahlt für die freiwillige Risikoversicherung einen Beitrag, der dem 

Beitrag der Arbeitgeber und der Versicherten für Risiko und Verwaltung entspricht, erhöht 

um einen allfälligen Sanierungsbeitrag gemäss Art. 48.4. 

c. Die versicherte Besoldung vor dem Wegfall der Versicherungspflicht wird unverändert 

weitergeführt. 

d. Als mutmasslich entgangener Verdienst im Sinn von Art. 17.1 und 17.2 gilt der Betrag, 

welcher der Berechnung der versicherten Besoldung zugrunde liegt. 

6.3 Die freiwillige Risikoversicherung endet 

a. mit dem Bezug von Versicherungsleistungen, 

b. mit der Vollendung des 60. Lebensjahres, 

c. mit dem Ablauf der vereinbarten Vertragszeit, 

d. wenn die versicherte Person bei einer anderen Vorsorgeeinrichtung erneut der 

obligatorischen Versicherungspflicht untersteht oder 

e. wenn die versicherte Person selbständig erwerbstätig ist. 

6.4 Bei der Beendigung der freiwilligen Risikoversicherung wird die Freizügigkeitsleistung 

ausgerichtet. Art. 43 findet Anwendung. Wird die versicherte Person wieder obligatorisch bei der 

LUPK versichert, wird das Altersguthaben weitergeführt. 

 Art. 35 Todesfallkapital 

35.1 Die LUPK richtet beim Tod von aktiv versicherten Personen ein Todesfallkapital in der Höhe von 

50 Prozent ihres Altersguthabens aus, wenn folgende Bedingungen gemeinsam erfüllt sind: 

a. Beim Tod der verstorbenen versicherten Person entstehen keine Ansprüche gemäss den 

Art. 31–33. 

b. Die verstorbene versicherte Person hinterlässt Anspruchsberechtigte im Sinn von  

Art. 35.2. 

c. Die Anspruchsberechtigten gemäss Art. 35.2  verlangen die Ausrichtung des Todes-

fallkapitals innert sechs Monaten seit dem Tod der versicherten Person.  

35.2 Anspruchsberechtigte im Sinn von Art. 35.1b sind: 

a. 1. Prioritätengruppe 

– Person, die mit der versicherten Person während mindestens der letzten fünf Jahre bis zu 

ihrem Tod ununterbrochen in einer Lebensgemeinschaft zusammengelebt hat, oder 

– Personen, die von der versicherten Person in erheblichem Mass unterstützt worden sind, 

oder  

– Personen, die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen 

müssen, 

b. 2. Prioritätengruppe 

–  Kinder, Eltern und Geschwister der verstorbenen versicherten Person.  

Personen aus einer tieferen Prioritätengruppe haben keinen Anspruch auf das Todesfallkapital, 

wenn die versicherte Person Anspruchsberechtigte aus einer höheren Prioritätengruppe 

hinterlässt. 

 



 
 

 

35.3 Versicherte können der LUPK schriftlich mitteilen, wie das Todesfallkapital innerhalb einer 

Prioritätengruppe (Art. 35.2a oder b) aufzuteilen ist. Fehlen Anordnungen, wird das 

Todesfallkapital innerhalb der Prioritätengruppe gleichmässig aufgeteilt. 

35.4 Personen gemäss Art. 35.2a, die eine Witwen- oder Witwerrente aus beruflicher Vorsorge 

beziehen, haben keinen Anspruch auf das Todesfallkapital. 

Art. 48 Sanierungsmassnahmen 

48.1 Liegt der Deckungsgrad der LUPK am Stichtag unter 100%, trifft die LUPK in Abhängigkeit des 

Deckungsgrades folgende Sanierungsmassnahmen, wobei immer der seit Beginn der Sanierung 

am Stichtag ermittelte tiefste Deckungsrad massgebend ist: 

a. bei Deckungsgrad unter 100 Prozent, aber nicht tiefer als 95 Prozent entscheidet der 

Vorstand über Sanierungsbeiträge. Werden Sanierungsbeiträge erhoben, dürfen diese total 

3 Prozent der versicherten Besoldung nicht übersteigen. 

b. bei Deckungsgrad unter 95 Prozent, aber nicht tiefer als 90 Prozent setzt der Vorstand 

Sanierungsbeiträge fest, die total mindestens 3 Prozent und höchstens 6 Prozent der 

versicherten Besoldung betragen. 

c. bei Deckungsgrad unter 90 Prozent setzt der Vorstand Sanierungsbeiträge fest, die total 

mindestens 6 Prozent der versicherten Besoldung betragen und höchstens dem maximalen 

Sanierungsbeitrag gemäss § 63a Abs. 2 des Gesetzes über das öffentlich-rechtliche 

Arbeitsverhältnis (Personalgesetz) vom 26. Juni 2001 entsprechen. 

48.2 Der Stichtag ist der 31. März jeden Jahres. 

48.3 Die Sanierungsbeiträge werden zu gleichen Teilen von den Arbeitgebern und den aktiven 

Versicherten getragen. Der Vorstand kann festlegen, dass die aktiven Versicherten ihren Anteil 

ganz oder teilweise in Form einer Minderverzinsung der Altersguthaben gegenüber dem BVG-

Mindestzinssatz leisten. Die Minderverzinsung hat keinen Einfluss auf die Schattenrechnung 

gemäss Art. 11. Ausgeschlossen ist eine Negativverzinsung. 

48.4 Die vom Vorstand beschlossenen Sanierungsmassnahmen gelten für die Versicherten der 

freiwilligen Risikoversicherung gemäss Art. 6 im gleichen Ausmass wie für die aktiv Versicherten. 

48.5 Die Sanierungsbeiträge werden jeweils mindestens während eines ganzen Kalenderjahres 

erhoben. 

Art. 55 Zusammensetzung 

55.1 Der Vorstand besteht aus zwölf Personen. 

55.2 Sechs Mitglieder sowie ein erstes und zweites Ersatzmitglied werden unter Beachtung der 

folgenden Vorschriften von der Versammlung der Versicherten als Arbeitnehmervertretung für 

eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt: 

a. Die verschiedenen Berufsgruppen sollen angemessen vertreten sein. 

b. Mindestens fünf Mitglieder müssen bei der LUPK versichert sein. 

c. Tritt ein Mitglied während der Amtsdauer zurück oder kann es sein Mandat nicht mehr 

wahrnehmen, tritt an seine Stelle für den Rest der Amtsperiode das Ersatzmitglied, 

entsprechend der bei der Wahl durch die Versammlung bestimmten Reihenfolge. 

55.3 Sechs Personen werden vom Regierungsrat als Arbeitgebervertretung bestimmt. Die Gemeinden 

und die angeschlossenen Arbeitgeber sollen im Vorstand angemessen vertreten sein. 

55.4 Der Vorstand wählt das Präsidium und das Vizepräsidium für eine Amtsdauer von vier Jahren 

abwechslungsweise aus der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmervertretung. 
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Die Präsidentin Der Vizepräsident 
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